
gruppenführungen 2012
ulm.neu-ulm

stadtführungen rundfahrten spezialführungen zusatzleistungen

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) Tel: +49 (0)731.161-2832  Fax: -1641
Münsterplatz 50 (Stadthaus) 89073 Ulm michelberger@tourismus.ulm.de

fax-nr.
+49 (0)731.161-1641

ALLGEMEINE STADTRUNDFAHRTEN

 Große Stadtrundfahrt durch Ulm/Neu-Ulm
(ohne Münster- oder Altstadtrundgang)
mit gruppeneigenem Bus2 (ca. 2 Std.)
Deutsch EUR 84,00
Fremdsprache EUR 96,00

 Allgemeine Stadtrundfahrt durch Ulm1

(mit Münsterbesichtigung oder Altstadtrundgang3)
mit gruppeneigenem Bus2 (ca. 2 Std.)
Deutsch EUR 84,00
Fremdsprache EUR 96,00

Abteilung

Straße/Hausnummer

PLZ / Ort

e-mail

Auftraggeber

Telefon Fax

Herr/Frau

Mobil-Nr. vorort
(unbedingtnennen!)

www.tourismus.ulm.de

Gruppenb eschreibung

Sprache

Treffpunkt  Tourist-Info  anderer Treffpunkt:

 DE

Personenzahl

Datum der Führung gewünschte Uhrzeit

(max. 25 Personen; ab der 26. Person kommt ein 2. Gästeführer zum Einsatz!)

GB  IT FR  SP RUHU  JP CHN  PORT

STADTFÜHRUNGEN

 Führung durch die Altstadt mit Besichtigung
des Münsters1 (ca. 2 Std.)
Deutsch EUR 84,00
Fremdsprache EUR 96,00

 Führung durch die Altstadt mit Fischer- und
Gerberviertel
(ca. 90 Min.)
Deutsch EUR 69,00
Fremdsprache EUR 81,00

 Führung durch das Ulmer Münster1 (ca. 1 Std.)
Deutsch EUR 48,00
Fremdsprache EUR 60,00

 Mittelalter trifft Moderne (ca. 90 Min.)
Deutsch EUR 69,00
Fremdsprache EUR 81,00

 Führung durch Neu-Ulm (ca. 90 Min.)
mit Besichtigung der Kirche St. Johann Baptist,
des Wasserturms und des Donauufers
Deutsch EUR 69,00
Fremdsprache EUR 81,00

 Führung durchs Haus der Stadtgeschichte
(ca. 75 Min.)
Deutsch EUR 69,00



Datum Unterschrift/Stempel

Die genannten Preise (gültig ab Januar 2012) gelten pro Führung und
inkl. MwSt. Mit dieser Bestellung werden die ‘Allg. Geschäftsbedingun-
gen für die Vermittlung von Gästeführungen’ verbindlich anerkannt.

© Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH Alle Angaben ohne Gewähr
12/2011

1 bei Münsterführungen sind pauschal EUR 3,00 als Bauerhalts
beitrag zusätzlich zu zahlen

2 mit gruppeneigenem Bus; bei rechtzeitiger Ankündigung
vermitteln wir gerne eine Busanmietung vor Ort

3 beim Rundgang kommt ab der 26. Person ein 2. Gästeführer dazu

RUNDFAHRT ‘BUNDESFESTUNG ULM/NEU-ULM’

 Rundfahrt zu Teilen der Festungsanlage(ca. 2 Std.)
Außenbesichtigungen; nur mit gruppeneigenem Bus
Deutsch EUR 84,00
Fremdsprache EUR 96,00 (nur GB und FR)

 Spreitgare, Alte Kameraden, Guckehürle, ...
Kurzweilige Führung durch die Gassen nördlich des
Münsters (ca. 90 Minuten)
Deutsch EUR 69,00

ERLEBNISFÜHRUNG IN ULM

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) Tel: +49 (0)731.161-2832  Fax: -1641
Münsterplatz 50 (Stadthaus) 89073 Ulm michelberger@tourismus.ulm.de

www.tourismus.ulm.de

KennenSie auch unsere ‘Erlebnisführungen
inhistorischenGewändern’?

Oder unsere ‘Führungen fürKinder und
Schulklassen’?

MehrInfos unterwww.tourismus.ulm.de
oder Tel: +49 (0)731.161-2832

Bezahlungsart: bar vor Ort per Rechnung

RESERVIERUNG GASTRONOMISCHER LEISTUNGEN

Datum/Uhrzeit Personen Frühstück  Mittag  Kaffeetrinken  Abendessen

Restaurantwunsch

SPEZIALFÜHRUNGEN UND WEITERE LEISTUNGEN

 Altstadt und Münster für Blinde und
Sehbehinderte (ca. 2 Std.)
Deutsch EUR 84,00
Fremdsprache EUR 96,00

 Altstadt und Münster für Rollstuhlfahrer
(ca. 2 Std.)
Deutsch EUR 84,00
Fremdsprache EUR 96,00

 Halbtagesprogramm2

z.B. Fahrt nach Blaubeuren
Deutsch EUR 123,00
Fremdsprache EUR 135,00

 Ganztagesprogramm2

z.B. Fahrt auf der ‘Oberschwäbischen Barockstraße’
oder auf die ‘Schwäbische Alb’
Deutsch EUR 179,00
Fremdsprache EUR 199,00

 Schauspielszene ‘Schneider von Ulm’ (ca. 15 Min.)
Deutsch EUR 98,00
Fremdsprache EUR 113,00

 Schauspielszene ‘Albert Einstein’ (ca. 15 Min.)
Deutsch EUR 98,00
Fremdsprache EUR 113,00

 Orgelkonzert im Münster
(Mai - September; Di-Sa 12-12.30 h)

pro Person EUR 3,00

Personenanzahl

ZUSATZLEISTUNGEN

 Besuch eines Museums
 Museum der Brotkultur  Ulmer Museum
 Donaus. Zentralmuseum  Kunsthalle Weishaupt
 Edwin Scharff Museum  Kindermuseum

 mit Führung  ohne Führung

Datum/Uhrzeit

Personenanzahl

 Barockkloster Wiblingen mit Bibliothekssaal/Museum

 Führung Bibliothekssaal
EUR 20,00 (ab 20 Personen EUR 30,00)

 Bibliothekssaal/Basilika
EUR 40,00 (ab 30 Personen EUR 60,00)

zzgl. Eintritt p. Person EUR 4,50 (ab 20 Pers. EUR 4,00)

Datum/Uhrzeit

Personenanzahl

Die Innenstädte Ulms und Neu-Ulms dürfen nur mit
einer gültigen Umweltplakette befahren werden.
Weitere Informationen unter www.tourismus.ulm.de.



allgemeine geschäftsbedingungen für die
vermittlung von gästeführungen in ulm/neu-ulm

ulm.neu-ulm

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) Tel: +49 (0)731.161-2832  Fax: -1641
Münsterplatz 50 (Stadthaus) 89073 Ulm michelberger@tourismus.ulm.de

Vorbemerkung: Der Einfachheit halber wird im folgenden immer
von ‘der Gästeführer’, also der männlichen Version, gesprochen.
Selbstverständlich umfasst dieser Begriff hier auch die Gäste-
führerinnen.

1. Rechtsgrundlage
Die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) organisiert für interes-
sierte Gruppen Stadtführungen und Stadtrundfahrten. Dabei ist
sie ausschließlich vermittelnd tätig.
Vertragspartner einer solchen Führung/Rundfahrt sind der Be-
steller/Auftraggeber (im folgenden ‘Gast’ genannt) einerseits und
der Gästeführer andererseits. Alle Vertragsbeziehungen regeln
sich zwischen diesen beiden Vertragsparteien ausschließlich ge-
mäß den folgenden Bestimmungen.

2. Vertragsabschluss
a) Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn die UNT die vom Gast
gewünschte Leistung schriftlich bestätigt hat. Sämtliche Abreden,
Nebenabreden und Sonderwünsche sind nur wirksam, wenn sie
schriftlich vereinbart sind.
b) Ist die Bestätigung hinsichtlich des vereinbarten Inhalts des
Vertrages fehlerhaft, so hat der Gast spätestens innerhalb von 7
Tagen schriftlich zu widersprechen. Liegen zwischen Vertrags-
abschluss und dem vereinbarten Termin der Leistungserbringung
weniger als 7 Tage, hat der Widerspruch unverzüglich zu erfolgen.
c) Verlangt der Gast nach Vertragsabschluss Änderungen oder
Umbuchungen, so kann die UNT ein Bearbeitungsentgelt von EUR
10,00 verlangen, soweit sie nicht höhere Aufwendungen nachwei-
sen kann. Mitteilungen über sich ändernde Teilnehmerzahlen sind
hiervon unberührt.

3. Leistungen
a) Die geschuldete Leistung des Gästeführers geht aus der ver-
bindlichen Leistungsbeschreibung der schriftlichen Bestätigung
hervor. Änderungen oder Ergänzungen der vertraglich verabre-
deten Leistungen bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung mit
der UNT oder dem Gästeführer und sollen schriftlich fixiert sein.
b) Abweichungen einzelner, wesentlicher Leistungen von dem ver-
einbarten Inhalt des Vertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und von der UNT und/oder dem Gästeführer nicht
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestat-
tet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamt-
charakter der Führung nicht beeinträchtigen.
c) Die Auswahl des jeweiligen Gästeführers obliegt der UNT. Kun-
denwünsche werden versucht zu berücksichtigen, sind aber nicht
Vertragsbestandteil.
d) Um eine gleichbleibend hohe Qualität und eine für alle Teilneh-
mer verständliche Führung zu gewährleisten, vermittelt die UNT
ab einer Gruppengröße von 25 Personen bei der Führung zu Fuß
einen weiteren Gästeführer.
Bei kombinierten Bus-/Fuß-Führungen wird zunächst ein Gäste-
führer für die Rundfahrt, und ein zweiter für das anschließende
Fuß-Programm eingeteilt.
Der Gast verpflichtet sich, die UNT bei Auftragserteilung über die
Anzahl der Personen der Gruppe möglichst genau zu unterrichten
und spätestens 3 Tage vor dem geplanten Führungstermin mitzu-
teilen, wenn die maximale Gruppengröße entgegen der Angaben
in der Bestellung überschritten wird. Die UNT wird dann versu-
chen, einen weiteren Gästeführer zu vermitteln.
e) Für Schülergruppen gilt eine maximale Gruppengröße von 25
Personen inklusive einer Aufsichtsperson. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass bei einer eventuellen Teilung der Klasse jeweils min-
destens eine Aufsichtsperson bei einer Gruppe bleiben muss. Die
Gästeführer übernehmen hier keine Aufsichtspflicht.
f) Die Angaben zur Dauer von Führungen sind circa-Angaben.
g) Soweit nicht anderweitig beschrieben, werden alle Sehenswür-
digkeiten von außen erklärt.

4. Abwicklung der Führungsleistung
a) Vereinbarte Führungszeiten sind einzuhalten. Sollte sich die
Gruppe verspäten, so hat der Gast die Pflicht, dem Gästeführer
diese Verspätung spätestens zum Zeitpunkt des vereinbarten Be-
ginns der Führung mitzuteilen.
b) Der Gästeführer ist verpflichtet, eine Wartezeit von 60 Minuten
ab dem vereinbarten Beginn der Gästeführung einzuhalten (da-
nach gilt die Führung als ausgefallen und der Gästeführer hat An-
spruch auf das volle vereinbarte Honorar), es sei denn, die Ver-
schiebung ist objektiv unmöglich oder unzumutbar, insbesondere
wenn dadurch Folgeführungen oder anderweitige zwingende Ter-
mine des Gästeführers nicht eingehalten werden können.
c) Bei verspätetem Eintreffen der Gruppe muss zwischen ihr und
dem Gästeführer vereinbart werden, ob die Führung entsprechend
gekürzt oder, falls der Gästeführer nicht anderen Verpflichtungen
nachkommen muss, die ursprünglich vereinbarte Dauer der Füh-
rung eingehalten werden soll. In diesem Fall errechnet sich das
Honorar nach dem Zeitraum, der sich aus der Wartezeit und der
tatsächlichen Dauer der Führung zusammensetzt.
d) Der Gast ist verpflichtet, etwaige Mängel der Führung und der
vereinbarten Leistungen gegenüber dem Gästeführer sofort anzu-
zeigen und Abhilfe zu fordern. Der Gast ist zu einem Abbruch der
Führung nach Beginn nur dann berechtigt, wenn die Leistung des
Gästeführers erheblich mangelhaft ist und diese Mängel trotz ent-
sprechender Mängelrüge nicht abgestellt werden.
e) Der Gast ist gehalten, bei der Buchung oder rechtzeitig vor dem
vereinbarten Termin der Führung eine Mobilfunknummer anzu-
geben, unter der mit ihm im Falle außergewöhnlicher Ereignisse
Kontakt aufgenommen werden kann. Die UNT wird dem Gast im
Regelfall ebenfalls eine entsprechende Mobilfunknummer des aus-
führenden Gästeführers mitteilen.

5. Preise und Zahlung
a) Die Preise von Führungsleistungen sind aus den Informations-
unterlagen der UNT (unter anderem den jeweiligen Bestell-
formularen für Gruppenführungen) ersichtlich. Zu zahlen sind grund-
sätzlich alle bestellten und schriftlich bestätigten Leistungen.
b) Der Zeitraum für die Berechnung des Honorars beginnt mit dem
Eintreffen der zu führenden Gruppe, spätestens jedoch zum ver-
einbarten Zeitpunkt des Führungsbeginns.
c) Soweit nicht anders vereinbart, ist das Führungshonorar unmit-
telbar nach Führungsende vom Gast direkt und bar an den Gäste-
führer zu zahlen. Die Bezahlung mit Vouchern ist möglich, wenn
dieser korrekt ausgefüllt und vom Reiseleiter unterschreiben an
den Gästeführer übergeben wird. Die UNT wird dann umgehend
eine Rechnung an den Reiseveranstalter stellen.
Auf Wunsch ist auch eine Bezahlung über die UNT, die dann im
Namen und Auftrag des Gästeführers tätig wird, gegen Rechnungs-
stellung möglich. Der Wunsch nach Rechnungsstellung muss bei
Buchung mitgeteilt werden und ist Bestandteil der Auftragsbestä-
tigung.
Bei Auslandsüberweisungen gehen alle anfallenden Bankgebühren
und Spesen zu Lasten des Gastes.
d) Bei Nichterscheinen der Gruppe ohne vorherige Stornierung
wird das gesamte Honorar fällig.
e) Wird die geplante Zeitdauer der Führung auf Wunsch des Gastes
verlängert und stimmt der Gästeführer zu die Gruppe weiter zu
führen, so ist ein Honorarzuschlag von EUR 23,00 (EUR 30,00 bei
Fremdsprachen) je weitere angefangene Stunde fällig.
f) Sollten die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten
werden, ist der Gästeführer berechtigt, von der Führung ersatzlos
zurückzutreten.
g) Eventuell anfallende Zusatzkosten wie Verpflegungskosten, Ein-
trittsgelder, Transportkosten, Kosten weiterer Führungen, etc.,
die nicht Vertragsbestandteil sind, sind durch den Gast direkt vor
Ort bar zu zahlen.
h) In der Regel unterliegen die Gästeführer nicht der Mehrwert-
steuerpflicht.

www.tourismus.ulm.de
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6. Nichtinanspruchnahme von Leistungen
a) Nimmt der Gast ohne Kündigungs- bzw. Rücktrittserklärung die
vereinbarten Leistungen, ohne dass dies vom Gästeführer oder
der UNT zu vertreten ist, ganz oder teilweise nicht in Anspruch,
obwohl der Gästeführer zur Leistungserbringung bereit und in der
Lage ist, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits ge-
leisteter Zahlungen. Die UNT und/oder der Gästeführer sind be-
rechtigt, den vollen Preis zu verlangen.
b) Für die vereinbarte Vergütung gilt die gesetzliche Regelung (§
615 S. 1 und 2 BGB).

7. Kündigung und Rücktritt/Stornierung durch den Gast
a) Der Gast kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. (Teil-)Stor-
nierungen sind der UNT per Telefon, Fax oder e-mail während der
Dienstzeit der Tourist-Information (Adresse siehe am Ende dieser
AGB) von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr und Samstag
von 09:00 bis 13:00 Uhr mitzuteilen.
b) Grundsätzlich gilt, dass eine Stornierung erst anerkannt und
wirksam ist, wenn sie von der UNT schriftlich bestätigt wurde.
Außerhalb der Geschäfts-/Öffnungszeiten der UNT muss im Falle
einer kurzfristigen Stornierung der Gästeführer direkt telefonisch
informiert werden.
c) Sofern der UNT Kosten für die Anmietung bzw. Stornierung von
Leistungen Dritter entstanden sind, werden diese dem Gast zu-
sätzlich berechnet.

7.1. Gruppenführungen (Fuß- bzw. kombinierte Fuß-/Bus-Führungen)
a) Der Gast kann den Auftrag bis 48 Stunden vor dem vereinbarten
Termin kostenfrei kündigen.
b) Bei später eingehenden Stornierungen sind 50 % des vereinbar-
ten Honorars, maximal EUR 42,00, fällig.
c) Bei Nichterscheinen der Gruppe ohne vorherige Stornierung
wird das gesamte Honorar fällig.

7.2. Halbtages- und Ganztagesfahrten
a) Der Gast kann den Auftrag bis sieben Arbeitstage vor dem ver-
einbarten Termin kostenfrei kündigen.
b) Bei Stornierungen vom 7. bis 4. Tag vor Führungsbeginn werden
30 % des Honorars fällig.
c) Bei Stornierungen ab dem 3. Tag vor Führungsbeginn werden 75
% des Honorars fällig.

7.3. Programme mit mehreren Leistungen
Im Falle der Stornierung eines gebuchten Programms mit mehre-
ren Leistungen gilt,
a) bis 21 Tage von dem Termin des Programms eine Bearbei-
tungsgebühr von EUR 20,00.
b) dass wenn zwischen dem Tag der Stornierung und dem Termin
der Leistungserbringung 20 bis 10 Tage liegen, ein Ausfallbetrag
von 40% des Endpreises fällig ist.
c) dass wenn zwischen dem Tag der Stornierung und dem Termin
der Leistungserbringung 9 bis 4 Tage liegen, ein Ausfallbetrag von
60% des Endpreises fällig ist.
d) dass wenn zwischen dem Tag der Stornierung und dem Termin
der Leistungserbringung weniger als 4 Tage liegen bzw. die Grup-
pe nicht erscheint, ein Ausfallbetrag von 90% des Endpreises fällig
ist.

8. Haftung des Gästeführers und der UNT
a) Aufgrund der ausschließlich vermittelnden Tätigkeit der UNT,
haftet sie nicht für Leistungen, Personen- und Sachschäden im
Zusammenhang mit der Führung. Eine eventuelle Haftung der UNT
aus dem Vermittlungsverhältnis bleibt hiervon unberührt.
b) Eine Haftung des Gästeführers für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist ausgeschlossen, soweit ein Schaden vom Gäste-
führer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
c) Der Gästeführer haftet nicht für Leistungen, Maßnahmen oder
Unterlassungen von Dritten, deren Lesitungen im Rahmen der
Führung in Anspruch genommen werden, es sei denn, dass für die
Entstehung des Schadens eine schuldhafte Pflichtverletzung des
Gästeführers (mit-)ursächlich war.

9. Unwirksame Bestimmungen
Es gilt die salvatorische Klausel.

10. Gerichtsstand
Soweit eine vollständige Bezahlung vor Ort an den Gästeführer
vereinbart ist, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Ort der
Leistungserbringung.

Adresse bezüglich Gruppenführungen und -programme:
Tourist-Information der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH
Münsterplatz 50 (Stadthaus)
D-89073 Ulm
Tel.: 0049.(0)731.161-2830
Fax: 0049.(0)731.161-1641
info@tourismus.ulm.de
www.tourismus.ulm.de

Adresse Verwaltung:
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)
Neue Straße 45
D-89073 Ulm
Tel.: 0049.(0)731.161-2800
Fax: 0049.(0)731.161-1646
unt@tourismus.ulm.de
www.tourismus.ulm.de

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)
September 2010

www.tourismus.ulm.de


